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7 ) Cammer - Bekanntmachung vom
5 . Februar 1820.  xudl . Februario.
6 . Ü.

Früh- Zagb im Herzogthum Oldenburg
lingc 1320. und der Erbherrschaft Jever mit dem 1die¬

ses Monats geschlossen wird , so wird solches
hiemittelst zur allgemeinen Wissenschaft ge¬
bracht , und werden sämmtliche Unterbedkente
angewiesen , aufs genaueste darauf zu achten,

! daß niemand durch unbefugtes Jagen mit Ge-
! wehr oder Hunden sich eine Übertretung je-
^ nes Verbots zu Schulden kommen lasse.

8 ) Regierungs - Bekanntmachung v.
> 4 . März 1 820 xudl . Marz  g . 1820.

! Inklination der Da bei der Commission zur Liquidation
' ctusion zur An- der Forderungen an Frankreich täglich therls
^ gäbe der For- offenbar unbegründete , theils langst erloschene

F7an ?reick) °mit Ansprüche in Anregung gebracht werden , so
! Beziehung aufsicht sich die Regierung veranlaßt , in dieser

gen/ / B^rgä ' ^kzichung Folgendes bekannt zu machen:
tung für die zu Nachdem bereits durch mehrere Verfügun-

! spät angegebe- gen der ehemaligen provisorischen Regierungs«

^ gen ehemaliger Immission alle diejenigen , welche Forderun-
! französischer gen an die Krone Frankreich zu haben ver-

meinten , zu deren Angabe aufgefordert wa-
! ' ren , wurde diese Aufforderung , unter Vor¬

aussetzung einer praclusivischen Frist bis zum
Ii . März 1816 . , durch die Regierungs - Be-
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